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N2..tionalrates am. 4.L~. '1973. 
(Nr. "1228/J) 

ANFRAGEBEAWJ:\.JORTUNG 

AA'to 11\·8. 
iu 41./1,8 jJ. 
Präs. <UtL •• ! .. ?!..}t§LJS73 

In Beantwortung der von den Herren Abgeordneten Burger 
und Genossen am 4.4.1973 überreichten Anfrage Zl.: 1228/J, 
betreffend Beförderung sechzigjähriger Rayonsinspektoren 
zum Revierinspektor bei der Bundespolizei, beehre ich mich 

mitzuteilen: 
Zu 1. Die !I Beförd.erungll eines Polizeirayonsinspektors zum 

Polizeirevierinspektor stellt nach den bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen eine ÜbersteIlung eines "Jaehe­
beamten der Verwendungsgruppe \.J 3 in die Verwendungsgrup­
pe 'vI 2 dar. Voraussetzung für eine solche ÜbersteIlung ist 
die Erfüllung der in der it/achebeamten-Dienstzweigeordnung, 

Anlage zu Abschnitt IV des Gehaltsüberleitungsgesetzes, 
vorgesehenen Anstellungserfordernisse für die Verwendungs­

gruppe 1:1 2. 
Gemäß Teil B der vJachebeamten-Dienstzweigeordnung ist 

für die Erlangung von Dienstposten der Verwendungsgrup-
pe vI 2 neben zeitlichen Erfordernissen und einer bestimmten 
Dienstbeurteilung auch die Absolvierung einer Fachausbil­
dung und die erfolgreiche Ablegung der Fachprüfung für die 

Bundessicherhei tS\'lache vorgeschrieben .. 
Gemäß § L~2e des Gehaltsüberleitungsgesetzes kann vom 

I'1angel eines in der Dienstzvleigeordnung festgesetzten Er­
fordernisses durch die Bundesregierung Nachsicht ge1:1ährt 
werden, wenn ein gleichgeeigneter Be"derber desselben Wache­
körpers, der allen Erfordernissen entspricht, nicht vor-
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hanclen ist. 
Die Besetzung der bei der BundessiGherheitswache im Dienst­

postenplan vorgesehenen Dienstposten der Ver'l..:elldungsgruppe 

\,,J 2 erfolgt mit Beamten der Verwendungsgruppe 'vi 3, die die 

vorangeflih:.eten Anstellungserfordernisse erfüllen. Da bei 

der ßicherheitswache bisher für die Besetzung der zur Ver­

fügung stehenden Die:c.stposten der Vertvendungsgruppe W 2 ge~ 
.,...;~ rre~lQ-' 
..l-ol..U o ..L geeignete Bovrerber vorhanden vJ2.ren, die allen Erforder-

. d TI • ., • - _. r! ' k . ne russen ~er lJlSnstz·,'lelgeOrQl1ung en-c;spracnen, oes-canU. auen .. eL_ 

I'löglichkei t, gemäß § 42c des Gehaltsüberleitungsgesetzes vom 

f'Ia.ngel eines Anstellungserfordernisses Nachsicht zu ge1tiähren 

und Beamte der Ve:r'wendungsgruppe -Ir! 3 nur aufgrund der Errei­

chv.ng eines bestimmten J~ebensal tersund ohne Fachausbildung 

bZVI. ohl1.e A"olegung der Fa.chprüfungin die Verviendungsgruppe 

W 2 zu überstellen. Im Hinblick darauf, daß im Bereich der 

Bu.nd.essicherheits'H2.che die überstellung von Beamten der Ver­

\\fsndungsg:r..'uppe W 3 in die Vervlendungsgruppe 'v! 2 unter Be­

achtung der Bestim..rnungen der Hachebeamten-Dienstzweigeord-­

nung erfolgt, karc.l'l keine Rede davon" sein, d.aß (1ie Bundes­

sicherhei tsv.fache gegenüber den anderen itlachekörpern eine 

Ausnar.1.me bilcLet. Eille .AusD.':L.rune bild.et vielmehr die von Ihnen 

dargestellte Yorgangsl/leisc bei der Bundesgendarmerie , die in 

AnVlendung des § 42c Gehaltsüberleitungsgesetz erfolgt. 

Zu 2. Sollte der Fall eintreten, daß zur Besetzung der für 

die Sicherheitswache im Dienstpostenplan vorgesehen~~n 

Dienstposten der VerirJendungsgruppe H 2 nicht genügend geeig­

nete Be'\'ierber? die alle Erfordernisse d.er DienstzhTeigeordnung 

erfüllen, vorhanden sind, so \lierde ich der Bundesregierung 

entsprechende Anträge auf Nachsicht vom r1angel der Anstellungs­

erfordernisse vorlegen, wo"bei hinsichtlich des Personenkrei­

ses, der für eine solche I"Iaßnahme in Betracht kOllmt, die Per­

sonalvertretung geh5rt werden wird. 

Zu 3~ und 4. Die Beantl.'lortung dieser F'ragen ergibt sich aus 

den vorstehenden Ausfühl-'ungen . 

./4f f1ai '1973 

/jlJfr/~iI 
J 
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